
'll-,,2e2S:r der 'Beila~en zu den s~""1o'~nnl11schl>n Protokollen des Nationalrates -' 
DER BUNDESMINISTER 

FüR UNTERRICHT 

XI. C/esetzgebungsperiode 

ZI.5o.298- Parl.68 Wien, am 6. Februar 1969 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parla-nent 
1010 Wie n' 

Die schriftliche parlamentarische 
Anfr?ge Nr. 1 033/J-1~/6-8, die die Abgeordneten Lanc 
und Genossen am 10. Dezember 1968 an mich richteten, 
beehre ich mich v.fie folgt zu beantworten: 

Der Wortlaut der von mir in der Frage­
stunde vom 4. Dezember 1968 erwähnten Richtlinien 
möge aus den in der Anlage übermittelten Kopien der 
beiden Rundschreiben Zl. 41 - Präs./55 vom 18. Jänner 
1955 sowie Zl. 66.131 -IV/2/68 vom 16. Dezember 1963 
entnommen werden. 

;Beilage 

t " 
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Z1. 4 '1 

BUNDJ~Srnl'jIS~::SRImJ FÜR mn:TmRICET 
Wien I., Minoritenplatz 5 

Präs./55. A b s c h r i f t 

..... 

Förderungsrichtlin:Len für den 
Bereich des Unterrichtsre~sorts. 7o/..-p l 2-t~ .. J 0 //fj 

/ 

Run cl s c 11 r e i ben liTr. 3 ---_ ..... _, ,---,._---------
an die Herren Sektions- tmd Abteilungslei tel" 

im H t;LJ:L?_~_ 

'<Im Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1955 und im Eun­

desvoranschlEl.g his zu sind bei den Reiush. Kap. 12 und 13 j_rri 'Zu­

ge der 1 •. BtaJ?pe ter Erhöhung des Kulturbudgets erfreulicher­

weise bei einzelnen finanzgesetzlichen ,Ansätzen aueI'] vnsent­

liche Verbesserungen der ]:'örderungskredite des Unterrichts­

ressorts vorgenommen worden. Der Artikel 111 des Bun~esfinanz­

gesetzes sieht weiters vor, daß Ausgaben~ auch wenn sie im 

. Bundesyoransch12g vorgesehe::l·sind, 'nur dann gemacht werden 

dürfen, ~enn sie zur Erfüllung rechtlicher oder gesetzlicher 

Verpflichtungen oO.er. zu prodpkti\/en Z,.necken sowie zum Wieder­

aufbau oder zur Fortftihrung der Verwaltung im sparsamsten 

Ausmaß zwingend notwendig sind. Dieser Bestimmung komrat für 

die Vornahme von Ftirderungen (Subventionen) aus Bun(lesmi tteln 

besondere· Bedeutung zu, da für derartige Ausgaben keine Ver-

. pflichtung ,Jes Bund es besteht., sondern lediglj.ch das Brmessen 

~es verantwortlichen Ressortministers entscheidet. Um nun 

einerseits die Grundsätze einer sparsamen Gebarung zu gewähr­

leisten, anderersei ts' aber im Rlhmen eines weitgehemden seI b­

ständigen Verfügu..~gsrechtes der ZentTalstelle~1 über die FÖT­

.c.erungskrec.i te die; mit der Bearbei tu.ng von Subventionsgesu­

chen u.dgl. betrauten Beamten des h.o. Ministeriums vor et­

waigen Vorwürfen einer mißbräuchlichen oder leichtfertigen 

Verwendung von ~ffentlichen Mitteln zu bewahren, finde ich 

,mich unter gleichzei tiger Verwertung der vom Bu..'1desministe-.-
rium für Finanzen im Einvernehmen mit dem Rechnungshof mit 

Rundschrej_ ben 21 ~ 13. 0~0-I/54 vom 17. Feber 1954 herausgege­

benen "Allgemeinen Richtlinien für Förderungen8~us Bundes­

mitteln" (im Bunclesministerium für Unterricht bisher nicht 

ver.lau·tbart), aber 2uch unter Bedachtnahme auf die Bestim-

mungen des § 13 Abs. 3 des RechnungsllOfgesetzes, BGEl. Nr. 

144/1948, bestim:r:t, mit sofortiger Vlirksamkei t für den Res­

,sortbereic~ die folgenden 
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,2.) Die Fördervngswürdigkci t kul tur:-:ller Zwecke ipt gegeben, 
. '.. ., 

wenn die rörderung wissenschaftliche und ktinst18ri~ch~ 

Leistu~gen ermöglicht, die f~r da~ gesamtösterieichische 

Kulturleben oder für das kulturelle Ansehen Österreichs 

in der Wal t von wesentlicher Bedeutung sin(1,' oder wenn 

die ]ilördeTung eine Auszeichnul,lg solcher Leistungen dar­

stellt,oderwenn die Förderung demBil~ungswesen im 
,weitesten Sinne (einsch1. fachlicher Ausbildung) zugute 
kommt .-

3'.) Die :Pörderungswürdig}:ei t sportlicher ZYJeCKe' ist gegeben, 

wenn die Förderung sportlichen Veranstaltungen oder dem 

Bau von Sportanlagen zugute kOi:JiTIt, die für: den gesamt­

österrGichischcn oder für den internRtionalen S})ortver­
kehr vori Bedeutung sind, oder Sportarten betrifft, die 

nicht einzelnen Geschäftsinteressen dienen, sondern mit 

dem Ziele einer gesunden Breiten-Entwicklung des 5ster­

reichischen Volkssportes oder auch volkswirtschaftlich 

besonders förderungswürdig sind. 

4.) F,örderungen aus BUl1r!esmi tteln des Unt_e:-crichtsr.~ssorts 

dürfen nur vorgenommen wer0.en, Vicnn der Träger des zuför-
. , 

dcrndEm Vorhabens oder die daran sachlich in-terGssicrti;;n 

Stellen auBerhalb der Bundesverwaltung nicht in der Lage 
sind, dieses ,Vorhaben aus eigen'en Mi ttell1 '~ur J)ur'chfüh-

.rung zu bri.ngcYJ,o Diese Voraussetzung ist vor ckr Bewil­
ligung von Förderungsbeträgen und vor der LYlvleisung der 

in Frage kommenden Hittel durch eine nach Lage des Falles 

geeignete Prüfung der wirtschaftlichen Lage des Förde­

rungswerbers fostzustellen. Bei der Förderung kultureller 

Zwecke kann von dieser Voraussetzung abgesehen werden, 
wenn aie zu fördernden Vorhaben von gesamtösterreichischer 
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Bedeutung sinr~ u~.1:1 ohne den Anreiz einer }?örderung der 

· .2.'rägcr dieses Verhabens nicht zur J);;.rchfUhrung bringen 

~ilrde~ Das ~rgabniu der Prüfung dST wirtschaftlichen La­

ge des Förderungs~erbers o1er dis. UGstän~e, unter denen 

von einer Dberp~ifu~g im Einzelfalle abgesehen wurde, 

sirtd jeddhfalls aktenmäßig festzuhaltcno 

5.) Die Förderung kar~ durch einen Z~schuß oder durch ein 

Darlch6n aus Bund~smittcln erfolgen. Kann der Förderungs­

zweck bereits durch ein ~arlehen erreicht werden, so hat 
.die FördGr1)~':1g auf diese Art zu gc schehen 0 

6.) Der Förderungswerber muß die . GOl:'.1ähr bieten, daß er über 

· die zur Durchführung des zuförderndon.Vorhabens notwen­
digen fachlichen Fähigkeiten und finanziellen Mittel ver­

fügt, so",'veit letztere nicht (lurch die Fördorung selbst 

sichergestellt sind. ])ie Prüfung (Heser Eignung des För­

derungswerbers ist anläßlich der Bearbeitung des. Ansuchens 

unter Beachtung der in Betracht kornmenr1.en gesetzlichen 

Vorschriften vorzunehmen. Hiebeiwird auch auf die Vorlage 

~iner Steucrunbedenklichkeitsbeschoinigung Bedacht zu 

nehmen sein. Von der Vorlage einer solchen Bescheinigung 

· ist jedoch abzusehen, wenn der F'örderungsbetrag für den 

~inzelnen Förderungswerber die Höhe von 10.000 S nicht 

.überstoigt oder 011 .. 11e Ansehung des Betrages gGgebene Be­

denken nicht bestehen. 

7.) Erfolgt die Fördervng durch ein Darlehen, so ist dessen 

Rückzahlung durch Bürgschaft odGr grundbücherliche Ein­

verleibung oc1er in einer sonstigen dem Förderungszweck 

angemessenen Art zu sichern. 
8.) Anläßlich der Genehmigung eines Fördcrungsb8trages aus 

Bunc1cslJü tteln ist der Förd6rungswerber grundsttzlich zu 
verpflichten, ·Uber die Verwendung des Fördorungsbetrages 

und.Über die :Durchführung des geförderten Vorhabens in­

nerhalb einer angC:l!18ssenen Frist zt:. bcrichtenu..."l1c! im Fal­

le widmungswicr:i:gcl.' Verwendung den.Förderungsbetrag zu­

rückzuerstatten" 
Die Eil1hal tl~ng dieser Bestimmung ist in geeigneter 

Form zu Uberwachel1,. Bei reststeIlung widmungswiGriger 

VC:rwenclung ist de.::- FörG.:-:~ungsb(d;rag ungesäumt zurückzu­

fordern. 

1058/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)4 von 11

www.parlament.gv.at



- 4 -

-' Die Borichte uber die Vcrvlendung des Förderungsbctra­

'ges und über die Durchführung (lOS geförderten Vorhabens 

sind von der federflihrendcn Gcsch~ftsabteilung, erfor­

derlichenfalls unter Heranziehung der Buchhaltungsorgane 

zu -überprüfen" Die Überprüfung h8t sich dabei, auch auf 

den Einsatz der Eigcnrnittel und don V6rgleic~ der z&gc­
sagten rojt 0en tatsächlich eingesetzten Eigenmittelri zu 
erstreck:;H. 

,Die,Bewilligung von Förderungsbeträgen kann nach'La­

ge des Falles auch unter Zugl'undelGgung von Bec1ingungcn 
'-und Aufl,ggen erfolgen, <: so z.B. Bei bringung näherer Uriter­

lägen, Vornah~e einet Bucheinsicht, FIUssigmächung der 

Subvontion durch B~gleichung-d~r vorzulegen~en Firmen­

rechnungen durch die h ~ o. Zcn-tralstelle. 

9';)' Bei der Gebarung höherer Förderungsbeiträge sind diese 

nach Maßgabe des jeweiligen tatsächlichen Bedarfes in 

Teilbeträgen flüssig zu machen und die Zei tpurJetG für 

,'die einze,lnen Abschnitte der Durchführung 0.GS' geförder­

ten Vorhabens sowie die zLlGiescm Zeitpunkte erforderli­

,': ehen Tsilbeträge dos Förderungsbetrages festzulegen. Die 

, 'Flüssigmachung eines weiteren ToilbctragGs deI' Förc:erung 

i~t von einem Berichte des rörderungs~erbers über den 

c, ,Stand d~~ Duichflihrung des zu f~rdernden Vorhabens ab­

hängig zU machen. Diese Teilberichte sind fallweise zu 
"'Hberprüfen. 

1 0 .-) Handelt es sich um eine Fördc:;_'ung, die mi-~ d(~r Vergebung 

eines Auftrages von über 1000000 S oder mit einem Kaufe, 

Werklieferungsvertrag oöer Werkvertrag zur Ecrstcllung 

einer beweglichen Sache im ~7crte von über 50.000 S ver-_ 

bunden ist, so hat die Bcv.Jil11gung der Subvention li.."1d 
d'a'mi t die' Vergebung des ÄuftrE'_ges in der Reg2,l 'o'rst 

,nach des sem offentlicher Aussohreibung oder nach Einho­
lung mehrerer 'Anbote zu 'erfolgen. 

11.-) Jene GeschäftsRbteilungcn des ]1inistGriums, elie nach den 

Ansätzen dss Bundesvoranschlages bei einer konkreten Bud­

getpos~ tiber Förderungskredite von über 1 MillionSchil­

ling verfügen, haben in Erg~nzung dGT vorstehenden Allge-

meinen Richtlinienpunkto nach den Grundsätzen cer Spar­

samkei t und Zweckmäßigkeit für c~iese speziellen ?örde-
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rurigsarten b:innen Zwei-Monatsfri,st im l~invcrnehmcn mit 

dc'rn Buclge trefGrat Sonc10rrichi11E_i.2..11 zu erstellen, in d G-

.nen erforderlichenfalls auch Höchstbeträge fUr die Höhe 

der ZuschUsse oder dgl. vorgesehcn werde~ können. Sol-, 
ehe Son0errichtlinicn, welche 2.3. für die 

Post 30 des Eaush. K8p. 12/2/2/4 i'IN:irc1crlJ.ng der vvissenschElft­

Post 29 

Post 29 

P,ost 30 
, . 
Post 29 

Post 30 

I, 

UT 4 des 

UT 4 des 

Ges Haush.Kap. 12/5/4 

c1.:;s Haush.Kap. 12/6/4 

des Ha~sh ',Kap. 13/2/4 

des Haush.Kap. 13/5/4 

des Haush.Kap. 13/7/4 

Raush.Kap. 13/9 a 
Haush.Kap. 13/10 a 

lichan Tptigkei t i1
, 

i;B8i i:;:!:'ögo für Jugcmdver­
bändG i1, 

i;AllgeElcino Sportsubven­
tio~len ii , 

iiJ?ördsrang der ll1usik u. 
(1 'Y''-' -': v -n ",-l- :1 ,.a_ .J. V. -",U ." IJ , 

"FörJerung der Kulturfilm­
proG u}:tion n , 

;;Subventionen für Volks­
hochschulen, VolksbUche­
reisD u. Volksbildungs-
Vlc""ke it 

• ..L- ~ ~ , 

iiKunstförd orungsbei träge 11 , 

'iKul tUl~gros c118n ii 

festzulegen sein werden, bedürfen der Genehmigung durch 
die Ressortleitung. . . 
Bei Förderungen, die nicht unter diese Richtlinien und 

unter c.ie in (kren Ergänzung fes'l:gelcgten Sond8rricht­

linien fallen, wird iri der Regel das,3invarnebmen mit 

dem Bundosministcriwn für Pinanzen zu pflE-;gen sein o 

HR.ndel t es sich hiBbei um einzolne För(~crungsfälle 9 so 
, " ., 

kann das Einvernehmen mit dem "Blmc<?srninisterium für Pi-

nanzen jedenfalls entf:=.tllen, wenn :ler Förc~erungs'betrp,g 

im e1inze1nen die Höhe von 5.000 S nj_cht i~b8rsteigt. 

13.) Das Einv·.;rnehmen mit dem Bunc1csministeriuITl fUr' Finanzen 

bei GevJährung von ZuschüsseD: oder Darlehen im Förc1crungs­
wege ist wie bisher auch dann herzustellen, ~cnn eine 

Förderung des, gleichen Vorhabens durch mehrere Bundes­

dienststellen erfolgen soll. Zur Sicherstellung dieses 

Einvernehmens hat daher jeder Förcerungsbewerber schrift­

lich. mitzuteilen, ob er für das 'zu fördernde Vorhaben 

von einer anderen ~undesdicnststel1e eine ~ördcrung be­

reits erhalten hat und ob er sich bei einer e.nc1cren 

I 
I 

1058/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)6 von 11

www.parlament.gv.at



b -

";:Dicnststelle für dasselbe Vo~haben um eine Förderung 

bewirbt bzwQ bewerben wird. Den Bundesdienststellen ' 

sind bunc.1esfremc'e Stellen gleichz.ul1alte1:1; die Förderun­

gen aus Bunde3m~ttcln vornehmen. Falls ~Ghrere Bundes-' 

res::Jorts die Abf.~lcht haben, ein und clieselbe Förderungs­

maß~lahr~e zu untE:Tstützen, hat die Vertretung der A..Ylge­

legenheit gcgcntber dem Bundesmiristerium für Finanzen 

~ (AntragsteIlung) durch das sachlich federführenc~e Bun­

deSTessort unter Hinweis auf c1,ie Bi twir~~ung c1eranderen 

Ressorts zu erfolgen. Hiebei ist vor allem durch das 

federführcmc1e Hessort bekanntzugehen, pelche Mittel die 

einzelnen Bunc1esdienststellen zu Last,,;!} ihrer bucigetrnä­

ßigen Kredite zur Durchführung dcr angestrebten Förde-

': ;r'ungsmaßnahmen berei,tstellen wollen. 

Im Sini1e des' § 43 Abs. 2 der Bunc1eshaushal tsverord­

"nung sind ~8rartige Förderungsbeträge zur Gänze bei dem 

.federführenden Ressort zu verrechnen, 'aährenf~ die be­

teiligten Ressorts Teilkredite in Höhe ihres Förderungs­

anteiles zu binden hab~n. 

14:Y"])i~ mit hoo. Rundschreiben NI'. 60/1947, Zl. ·2177-Pr.I/ 

47 vom 18.4.1947 und Rundschreiberi Nr. 43/1948, Zl. 
18/6-Pr.I/48.vom 23. März 1948 fostgelpsten Richtlinieh 

, 'fUr Subventionen treten außer Kraft. Hi~sichtlich dar 

Verrechnung von Bundesdarlehen wird auf die weiter gel-
, , 

t'e:ha en Regelungen verwiesen s wie sie' in (~en ho. Rund-

schreiben Nr. 14/19c1r9, Zl. 743·~P~.I/49 lillC Nr. 27/1949, 

, ~l~' 1199-Pr.I/49, verlautb8.rt viordGn ;.-;-ln,"'> 

: ..... 
Wien, am 18. Jännor 1955 

])er Bundesminister: 

. : .. 
Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

'S k 0 f 1 e k e.h. 

D r i m m e 1 

" 
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BUNJ)]~SI;InfISTBHIU1\'I rttt? UHTlmnICnE 
;2!A IOb0ß 

G.ZJ .• 66.131-IV/2/68 

SONJ)EnInCHT]~nnEn 
----------~-----_. -----------------

für die Gevriihrung von Subventionen aus den dem Bl.mdes·­

ministeriuJ!1 für Unterricht in den jevleiligen Bundes­

finanzgesetT"1.1 bein H8.ushaltskapitel 1/12226 zu:r Verfügung 

stehenden Spo:;:tförderungskrediten. 

(I. . " 

Für die Förderung des österreichische'.1 

Breiten~7 Leistungs- und Spitzensportes aus Bundesmit­

teL"1 gelten sinncemäß, soweit in den folgenden Absclw.i t-. 

ten 11 bis VIII nichts anderes bestimmt i.st 1 die szt. 

für den internen Dienstberelch.des Bundesmillisteriums 

:für Unterricht mit Gesch.Zl. 41-Priis.55 vom 18. Jänner 

1955 erlassenen ;1 Förderungsrichtlinien für den Bereich 

des Unter:cichtsressorts", die ihrersei ts im vresentli­

chen auf den vom Bundesministerium für Fina..11.zen mit 

Ru.~dverfügu..~g 21. 13 000-1/54 vom 17. Februar 1954 ver­

lautb~rten HA11gemeinen Richt1j.:nien für Förderung aus 

B"undesmitteln il beruhen. 

" 11. 

Bei der Vergabe von Sportförderth'1gskredi~ 

ten des Unterrichtsressorts ist das Hauptgevlicht auf die 

Schaffung bI3~_bende:r Werte (Investitionsförderung) zu 

legen, wobei auf die -.:rarbeiteten Schwerpunkte des 

österreichischen Sportstättenplans , so vorne}1..mJ i.ch 2.uf 

die Errichtung von Schwimmhallen 1.1l1d Sportschwimmbädern, Turn­

sälen lmd Sporthallen, r.rehrzvrecl~sportplätzen und Kunst­

eisbahnen gebührend Bedacht zu nehmen ist. In allen Fäl-
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len muß die Förderul1gsvrül'digkeit eines bestir1ll1YGen Ama­

teursportz\'!8cks gegeben sein. Die rörderung von :Profes­

sionalsporteinrichtlmgen und -Veranstal tungell ist nicht 

zulässig. 

III~ 

Die FörderlmgsVlürdig~cei t amateursport­

licher Zwecke ist gegeben, \VelU'l die Pörderung dem Bau 
von Sportanlagen direkt oder indirekt (Sportfilme, Fach­

literatur u.dgl.) oder sportlichen Veranstaltungen zu­
gute korru.-nt, die für den internationalen Sportverkehr 

oder für den gesamtösterreichischen Sport von Bedeutung 
sind oder Sportarten betrifft, die nicht Erw<:;rbszwecken, 

sondern den Zielen einer gesunden Brei tenerl"~wicldung 

oder Leis-GvJ1gssteigerlJng dienen und auch sonst volks­
wirtschaftlich förderungmvürdig sind. 

IV. 

Vor BevdlliguJlg von J?örderungsbeträgen ist 
grundsätzlich auf geeignete Heise zu prüfen, 00 die 

vlirtschaftliche Lage des Förderungsvlerbers eine J?örde­
rung notwendig macht. Förc1erungen zum Zwecke von Rück-, 

. lagenbildungen sind nicht gestattet. 

Das Ausmaß der zu gewährenden Förderung 

aus Sportkrec1iten hat sich vor allem nach der sachli­

chen Bedeutmlg lUld nach dem Ges3Jiltaufwand des betref­

fenden Förderungswerbers zu richten. Hiebei ist darauf 
Bedacht zu neh~en, ob auch andere Billidesdienststellen, 

Gebietskörperschaften oder Organisationen eine Förderung 
für den gleichen Zr/eck gewähren bzw .. hiefür herangezogen 
werden können. 

Bei der :38willigung von Förderungsmitteln 
ist auch zu gevlährleisten, daß in' erster JJinie die 'bundes­

eigenen Sporteinrichtungen vom Förderungswerber bei Lehr-

\ 
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gEtngen, Kursen etc. benützt werc1Em. Die Gevrährung von 

Förderungsmitteln ist dahe:r erfonlerlichenfalls an :Be­

dingungen zu Jmi.ipfen. 

, V. 

Förderungsmittel können an Vereine, Ver~ 

bände, 9rS811isationen'u.s.w. gewährt werden, soferne 

die Förclerungsvverber Aufgaben erfüllen 1 die förc1erlU18s­

würdigen sportlichen Zwecken gern. Pl-ct. II dieser Richt-
" 

linien dienen und soferne die Förderungswerber alle 

sonstigen VoraussetzUllgen für die Gel'lährlmg von I'örde­

rlmgsmi tteln erfüllen. 

Förderungsrnittel sind nur zu gewähren, 

wenn der Trtiger des zu fördernden Vorhabens auBerhalb 

der Bundesverwaltung steht (keine Selbstförc1e:eu . .ng) und 

einer Förder1..mg nicht gesetzliche I3estiIili"llUngen entgegen­

stehen. Die rörderung von Gemeinden ist derzeit gern. 

§ 18 Abs. 1 Ziffer 5 des 1?inan3ausgleichsgesetzes 1967 
nicht zulässig. 

Förder1..uLgsmittel sollen für den Sport 

möglichst unmittelbar wirl:::sam eingesetzt und nur in lli'l-
, 

bedingt notwendigen Ausmaße für administrative, orga.'1i-

satorische sowie allen a.11.deren Aufgaben verwendet wer­

den, die dem Sport nur indirekt zugute lwmmen. 

VI. 

Die widmungsgemäße VerwendlUlg der gewähr­

ten Förderu..'1Gsmittel ist innerhalb,einer zu bestimmenden 

, 'Frist durch Vorlage einer mit Original belegen versehenen 

Abrechnung bzw. durch sonstige geeignete L1aßnaf>.J:len, wie 

Lokalaugenschein, Vorlage von Le-;;ztempfängerbestätigtLi1-
, 

gen (z,E. bei Lehrgängen), Berichten u.dgl. nachzuweisen. 

Gegebenenfalls ist von dem Pörderungsbewerber auch ein 

Jahresabschlußbericht oder eine Jahresbilrulz zu verlangen. 

1058/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)10 von 11

www.parlament.gv.at



I. 

Dü; sachl:Lchc Prüf"Lmg dQr vorGelegten Ab­

recbn1.mg erfolgt durch die zuständige Fachab-ccilunG. 

Mi t der recb.l1crischen Prüfung ir::-c ehe BuchhaI tL.mg des 

Bundesministeriums für Un-cerrJ.ch'c Z~ befassen. 

Unterbleibt dE:r Nachv.'cis der widmungsGe­

mäßen VerVlenc1ung bm'!. bei I'es-cstelh.mg von zweckwidrig 

vOl;Vlenc1eten I:'örclerun[~smIt-celn sincl die Förclor'Lmgsmi ttel 

durch dü; Fachabt(ülul1g des Bun.clesministeriums für. 
~ 

Unterricht I'ückzufordern. 

VII. 

Sind weitergehende rörc1enmgel1 erforder­

lich als dies die vorliegenden Richtlinien gestatten, 

so wird sich die Herstellung des Einvernebmens,mit dem 

Bundesmixüsterium für l"inanzen je nach Lage des l!'alles 

als zwccl::rnäßig erweisen. 

Ein EinverneI1::nen mit dem BlU'ic1es~liniste­

riu.m für Finanzen \virc1 auch dann herzustellen sein, 

wenn eine ur:lfangreiche Förderung des gleichen Vorhabens 

. durch mehrere Bundesdiensts-cellen erfolgen soll., Den , 

Bundesdicmststellen sind bundesfremc1e Dienststellen 

gleichzustellen, die Förderungen aus' Blmdesmitteln vor­

nerunen. Bei der Förderung durch mehrere Ress0rts ist 

auf die Bindung der F(jrc1erlmgsantei1e der beteiligten. 

Ressorts zugunsten 'des federfijhrenclen Ressor~s zu ach­

ten. 

VIII .. 

Diose Sonderrichtlinien treten mit Wirksam­

keit vom 1. ~ai 1968 in Kraft. Die mit ho. Gcsch.Zl. 

36~738-15/62 vom 12. März 1962 verfügten Sonderrichtli­

nien worden gleichzeitig aUfgehOben) . 

Wien, 'am 16. Dezember 1968 
Der Bundesminister: 

Dr. P i f f 1 

\ 
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